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§ 7 Öffentlich Bekanntmachungen 
(1) Satzungen, Verordnungen sowie andere Gegen-

stände, deren öffentliche Bekanntmachung er-
forderlich ist, werden mit Abdruck im Wiesbade-
ner Kurier, im Hohensteiner Blättche und auf der 
Homepage der Gemeinde Hohenstein öffentlich 
bekanntgemacht. 

 Satzungen sind mit ihrem vollen Wortlaut be-
kanntzumachen. Gesetzlich vorgeschriebene 
Genehmigungen sind zugleich mit der Satzung 
öffentlich bekanntzumachen. 

 Die Bekanntmachung ist mit Ablauf des Erschei-
nungstages vollendet, an dem der Wiesbadener 
Kurier den bekanntzumachenden Text enthält. 
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(5) Soll ein Bebauungsplan in Kraft gesetzt werden, 

macht die Gemeinde nach Abs. 1 bekannt, dass 
der Bebauungsplan beschlossen bzw. die Geneh-
migung erteilt wurde. Sie gibt dabei an, bei wel-
cher Stelle der Plan während der Dienststunden 
eingesehen werden kann. Sie hält Bebauungs-
plan, Begründung und die zusammenfassende Er-
klärung nach § 10 Abs. 4 BauGB mit Wirksamwer-
den der Bekanntmachung zur Einsicht für jede 
Person bereit und gibt über ihren Inhalt auf Ver-
langen Auskunft. 

 

(5) Die Veröffentlichung der Entwürfe der Bauleit-

pläne (Bebauungspläne oder Flächennutzungs-
pläne) nach § 3 Abs. 2 BauGB ist unter Angabe der 
Internetseite oder Internetadresse und Dauer der 
Veröffentlichungsfrist sowie Angaben dazu, wel-
che Arten umweltbezogener Informationen ver-
fügbar sind, vor Beginn der Veröffentlichungsfrist 
öffentlich bekannt zu machen. Diese Bekanntma-
chung muss darüber hinaus den Gegenstand (ge-
naue Bezeichnung des Entwurfs) benennen. Die 
Dauer der Veröffentlichung bestimmt sich nach § 
3 Abs. 2 S. 1 BauGB. In der Bekanntmachung ist 
darauf hinzuweisen 

1. dass Stellungnahmen während der Dauer der 
Veröffentlichungsfrist abgegeben werden kön-
nen, 

2. dass Stellungnahmen elektronisch übermittelt 
werden sollen, bei Bedarf aber auch auf ande-
rem Weg abgegeben werden können, 

3. dass nicht fristgerecht abgegebene Stellungnah-
men bei der Beschlussfassung über den Bauleit-
plan unberücksichtigt bleiben können und 

4. welche anderen leicht zu erreichenden Zugangs-
möglichkeiten nach § 3 Abs. 2 Satz 2 BauGB be-
stehen. 

 
Daneben sind nach Maßgabe des § 3 Abs. 2 S. 5 
BauGB der Inhalt dieser Bekanntmachung in das In-
ternet einzustellen; die zu veröffentlichenden Unter-
lagen und der Inhalt der Bekanntmachung sind über 
das zentrale Internetportal des Landes zugänglich zu 
machen. 

 



 


